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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Spinn-
maschine mit zumindest einer Spinnstelle, wobei die
Spinnstelle eine Spinneinrichtung mit einem Eingang für
ein Fasermaterial und einem Ausgang für das aus dem
Fasermaterial in der Spinneinrichtung hergestellte Garn,
eine Liefereinrichtung für die Zufuhr des Fasermaterials
in die Spinneinrichtung und eine Spulvorrichtung zur Auf-
spulung des hergestellten Garns aufweist. Ferner wird
ein Verfahren zum Entfernen eines Endabschnitts eines
Garns an einer Spinnstelle einer Spinnmaschine vor ei-
nem anschließenden Anspinnvorgang offenbart, wobei
die Spinnstelle eine Spinneinrichtung mit einem Eingang
für ein Fasermaterial und einem Ausgang für das aus
dem Fasermaterial in der Spinneinrichtung hergestellte
Garn, eine Liefereinrichtung für die Zufuhr des Faserma-
terials in die Spinneinrichtung und eine Spulvorrichtung
zur Aufspulung des hergestellten Garns aufweist, und
wobei nach einer Unterbrechung des Spinnvorgangs we-
nigstens der abzuführende Endabschnitt des Garns von
der Spulvorrichtung abgespult wird.
[0002] Im Verlauf des Spinnprozesses kommt es an
Spinnmaschinen (z. B. an Rotor- oder Luftspinnmaschi-
nen) immer wieder zu gewollten oder ungewollten Un-
terbrechungen der Garnherstellung. Die hierbei (bei-
spielsweise im Rahmen eines Qualitätsschnitts oder ei-
nes Garnrisses) entstehenden Garnenden werden auf
die sich weiterdrehende Spule einer Aufspulvorrichtung
gespult. Für das folgende Wiederanspinnen des Garns
muss schließlich das sich auf der Spule befindliche Gar-
nende, z. B. mit Hilfe einer entsprechenden Saugvorrich-
tung, von der Spulenoberfläche gelöst werden, um es
entgegen der eigentlichen Spinnrichtung erneut der
Spinnstelle zuführen zu können. Ferner muss in der Re-
gel ein bestimmter Abschnitt des Garns vor dem Wieder-
anspinnen entfernt werden, da das vorliegende Garnen-
de meist nicht für den Anspinnvorgang geeignet ist. Im
Ergebnis kommt es schließlich zu einer signifikanten Ver-
zögerung des weiteren Spinnvorgangs, insbesondere,
da das Auffinden des Fadens und das anschließende
Entfernen des Endabschnitts meist von einem Service-
roboter vorgenommen wird, der zunächst in den Bereich
der betroffenen Spinnstelle verfahren werden muss.
[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, eine Spinnmaschine sowie ein Verfahren zum Ent-
fernen eines Endabschnitts eines Garns an einer Spinn-
maschine vor einem anschließenden Anspinnvorgang
vorzuschlagen, mit deren Hilfe die Anspinnzeiten gegen-
über dem Stand der Technik verkürzt werden können.
[0004] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Spinnma-
schine sowie ein Verfahren mit den Merkmalen der un-
abhängigen Patentansprüche.
[0005] Erfindungsgemäß umfasst die Spinnstelle eine
Garnendenabführung, die wenigstens teilweise zwi-
schen dem Ausgang der Spinneinrichtung (umfassend
z. B. eine Spinndüse oder einen Spinnrotor) und der Spul-
vorrichtung angeordnet ist, und mit deren Hilfe ein En-

dabschnitt des hergestellten Garns von dem restlichen
Garn abtrennbar und abführbar ist. Das Entfernen des
nicht für den Anspinnvorgang geeigneten Garnab-
schnitts kann somit direkt an der Spinnstelle durchgeführt
werden, und zwar bevor ein Serviceroboter oder entspre-
chendes Bedienpersonal an der jeweiligen Spinnstelle
eintrifft.
[0006] Kommt es zu einer Unterbrechung des Spinn-
prozesses, beispielsweise im Rahmen eines Qualitäts-
schnitts (der gezielt durchgeführt wird, wenn ein oder
mehrere überwachte Garnparameter nicht dem Sollwert
entsprechen) oder eines ungeplanten Garnrisses, so
kann unmittelbar nach der Unterbrechung damit begon-
nen werden, das Garn für den anschließenden Anspinn-
vorgang vorzubereiten. Während es nach einem Garn-
riss meist notwendig sein wird, das Garnende von der
Spulenoberfläche zu lösen und anschließend der Gar-
nendenabführung (z. B. mittels separater Greifvorrich-
tung) zuzuführen, eröffnet die erfindungsgemäße Aus-
bildung der Spinnstelle insbesondere für die Durchfüh-
rung eines Qualitätsschnitts enorme Vorteile. So ist es
prinzipiell möglich, die Produktion des Garns nach der
Detektion einer Abweichung eines vorher definierten
Garnparameters langsam zu drosseln. In diesem Fall ist
es denkbar, die Fördergeschwindigkeiten der Lieferein-
richtung, der Spulvorrichtung und einer Abzugseinrich-
tung, mit der das Garn aus der Spinneinrichtung abge-
zogen wird, allmählich zu reduzieren. Nach einer defi-
nierten Reduzierung der jeweiligen Fördergeschwindig-
keiten kommt es schließlich zu einer Unterbrechung der
Garnherstellung, da die Liefergeschwindigkeiten unter
entsprechende Minimalwerte, die für die Garnherstellung
einzuhalten sind, fällt. Unter Qualitätsschnitt ist somit
nicht zwingend ein Schneidvorgang zu verstehen. Viel-
mehr ist ein Abbruch des Spinnprozesses gemeint, der
aufgrund von Unregelmäßigkeiten bestimmter Garnpa-
rameter eingeleitet wird.
[0007] Wird schließlich, z. B. von einer außerhalb der
Spinneinrichtung angeordneten Überwachungseinheit,
das Passieren des Garnendes an einer bestimmten Stel-
le (beispielsweise am Ausgang der Spinneinrichtung) de-
tektiert, so können die genannten Einheiten (Lieferein-
richtung, Spulvorrichtung, Abzugseinrichtung) vollstän-
dig gestoppt werden. Das Garnende befindet sich nun
an einer definierten Position und kann bei Bedarf, bei-
spielsweise mit Hilfe eines Walzenpaares der Abzugs-
einrichtung, entsprechend fixiert werden. Erfolgt die Fi-
xierung schließlich im Bereich der erfindungsgemäßen
Garnendenabführung, so kann das Garnende zuverläs-
sig von der Garnendenabführung erfasst werden, ohne
dass weitere Handhabungsmittel notwendig sind.
[0008] Im Anschluss daran wird der nicht den Vorga-
ben entsprechende Endabschnitt des Garns von der Auf-
spulvorrichtung abgespult, wobei der Endabschnitt im
Fall der langsamen Drosselung der Liefergeschwindig-
keiten vorzugsweise zumindest dem Abschnitt ent-
spricht, der ab dem Beginn der Drosselung produziert
wurde. Der abgespulte Endabschnitt kann schließlich
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von der Garnendenabführung beispielsweise aufgewi-
ckelt oder abgesaugt und schließlich abgetrennt und ent-
sprechend (z. B. in den Bereich einer zentralen Sammel-
stelle) abgeführt werden.
[0009] Kommt nun ein Serviceroboter in den Bereich
der Spinnstelle, so liegt bereits ein entsprechend vorbe-
reitetes Garnende vor, das zudem an einer definierten
Stelle, vorzugsweise im Bereich eines Ausgangs der
Garnendenabführung, fixiert sein kann. Der Roboter
muss das Garnende somit nicht - wie im Stand der Tech-
nik üblich - auf der Oberfläche der Spulvorrichtung su-
chen und von dieser abspulen. Ebenso entfällt das zeit-
aufwändige Entfernen des genannten, für den Anspinn-
vorgang ungeeigneten Endabschnitts des Garns durch
den Roboter. Im Ergebnis kann daher die Zeit, die der
Roboter für den Anspinnvorgang benötigt, signifikant
verringert werden.
[0010] Des Weiteren ist es vorteilhaft, wenn die Gar-
nendenabführung einen Absaugkanal umfasst, über die
der Endabschnitt des Garns ansaugbar und/oder der ab-
getrennte Endabschnitt des Garns abführbar ist. Der Ab-
saugkanal kann mit einer zentralen Unterdruckquelle der
Spinnmaschine verbunden sein. Dankbar ist selbstver-
ständlich auch, den Absaugkanal mit einer eigenen Un-
terdruckquelle, beispielsweise einer Venturidüse, auszu-
rüsten, die nur dann in Betrieb genommen wird, wenn an
der jeweiligen Spinnstelle ein entsprechender En-
dabschnitt eines Garns zu entfernen ist.
[0011] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die
Garnendenabführung eine Schneideinheit umfasst, mit
deren Hilfe der abzuführende Endabschnitt vom restli-
chen Garn abtrennbar ist. Insbesondere, wenn die
Schneideinheit in den oben genannten Absaugkanal in-
tegriert ist, erhält man eine kompakte Einheit, mit deren
Hilfe der abzuführende Endabschnitt sowohl abgetrennt
als auch abgeführt, d. h. entsorgt werden kann. Die
Schneideinheit kann bei Bedarf in den Bereich des En-
dabschnitts des Garns bringbar und/oder an- bzw. ab-
schaltbar sein.
[0012] Selbstverständlich ist es auch möglich, die
Garntrennvorrichtung einer Garnüberwachungseinheit
("Reiniger") einzusetzen, die bei Bedarf ebenfalls als
Schneideinheit ausgebildet sein kann. Die Garntrennvor-
richtung ist in diesem Fall vorzugsweise zwischen dem
Absaugkanal der Garnendenabführung und der Abzug-
seinrichtung positioniert und überwacht vorgegebene Ei-
genschaften bzw. die Anwesenheit des produzierten
Garns im Bereich der Garnüberwachungseinheit. Auf ei-
ne separate Schneideinrichtung innerhalb des Absaug-
kanals könnte in dieser Ausführungsform schließlich ver-
zichtet werden.
[0013] Ferner ist vorgesehen, dass die Spinnstelle ei-
ne, z. B. durch ein Abzugswalzenpaar gebildete, Abzug-
seinrichtung für den Abzug des Garns aus der Spinnein-
richtung aufweist, wobei die Garnendenabführung zwi-
schen dem Ausgang der Spinneinrichtung und der Ab-
zugseinrichtung angeordnet ist. Wie bereits ausgeführt,
ist es grundsätzlich möglich, die Spinnstelle für die

Durchführung eines so genannten Qualitätsschnitts ge-
zielt herunterzufahren, bis es durch die Drosselung der
Liefergeschwindigkeit insbesondere der Liefereinrich-
tung zu einer Unterbrechung der Garnherstellung
kommt. Das hierbei entstehende Garnende kann bei Be-
darf zwischen den Walzen der Abzugseinrichtung fixiert
werden, wobei die Fixierung, d. h. der damit verbundene
Stopp der Abzugswalzen, durch einen Sensor initiiert
werden kann, der das Vorhandensein eines Garns an
einer definierten Stelle nach dem Ausgang der Spinnein-
richtung überwacht.
[0014] Die Abzugswalzen geben das Garnende
schließlich wieder frei, bevor dieses letztendlich von der
Garnendenabführung erfasst und z. B. in den genannten
Absaugkanal gesaugt wird (unter entsprechender Rück-
wärtsdrehung der in der Spulvorrichtung gelagerten Spu-
le). Alternativ ist es auch möglich, das Garn ständig zwi-
schen den Abzugswalzen zu fixieren, wobei diese sich
entsprechend der Drehrichtung der Spulvorrichtung
ebenfalls rückwärts (d. h. entgegen ihrer Drehrichtung
während des eigentlichen Spinnprozesses) drehen, so
lange der Endabschnitt des Garns von der Spulvorrich-
tung abgespult wird. Der Vorteil hierbei liegt in der Tat-
sache, dass das Garnende auch dann noch von der Ab-
zugseinrichtung an definierter Stelle fixiert wird, wenn
der Endabschnitt des Garns von der Garnendenabfüh-
rung abgetrennt und abgeführt wird. Der bei Bedarf ein-
treffende Roboter kann das Garnende schließlich vor
dem eigentlichen Anspinnvorgang gezielt greifen, so
dass Zeitverluste durch das Suchen des Garnendes ver-
mieden werden können.
[0015] Besondere Vorteile bringt es mit sich, wenn die
Spulvorrichtung und/oder die Abzugseinrichtung (je-
weils) eine reversibel antreibbare Antriebseinheit aufwei-
sen. Auch wenn es für das Abspulen des zu entfernenden
Garnabschnitts ausreichend wäre, die genannten Ein-
heiten mit einer Freilaufeinrichtung auszurüsten, ist es
von Vorteil, wenn ein aktiver Antrieb entgegen der wäh-
rend des Spinnprozesses vorherrschenden Förderrich-
tung möglich ist. Auf diese Weise wird ein kontrolliertes
Abspulen des Endabschnitts des Garns möglich, wobei
ein undefiniertes Nachlaufen der jeweiligen Spulen ver-
mieden werden kann.
[0016] Ebenso bringt es Vorteile mit sich, wenn die
Spinnmaschine eine Vielzahl von nebeneinander ange-
ordneten Spinnstellen aufweist, wobei jede Spinnstelle
eine separate Garnendenabführung umfasst. Die Spinn-
stellen sind dabei unabhängig voneinander, so dass stets
an der Spinnstelle, an der ein Wiederanspinnen erfolgen
soll, der jeweilige, für das Anspinnen ungeeignete En-
dabschnitt des Garns entfernt werden kann.
[0017] Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Absaug-
kanal der Garnendenabführung mit einer Absaugeinrich-
tung der Liefereinrichtung verbunden ist. Derartige Ab-
saugeinrichtungen sind beispielsweise im Bereich eines
die Liefereinrichtung bildenden Streckwerks einer Luft-
spinnmaschine oder einer Auflösewalze einer Rotor-
spinnmaschine üblicherweise vorhanden und dienen der

3 4 



EP 2 573 228 B2

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Abführung von Flusen, Staub oder anderen Verunreini-
gungen. Wird nun der Absaugkanal mit einer derartigen
Absaugeinrichtung gekoppelt, so kann auf eine separate
Absaugvorrichtung verzichtet werden. Die Verbindung
zwischen dem Absaugkanal und der Absaugeinrichtung
der Liefereinrichtung kann beispielsweise mittel Rohrstü-
cken und/oder entsprechender Strömungsweichen erfol-
gen.
[0018] Vorteilhaft ist es zudem, wenn dem Absaugka-
nal ein Ventil und/oder eine Strömungsweiche zugeord-
net ist, mit deren Hilfe der Luftdruck innerhalb des Ab-
saugkanals regulierbar ist. Der Absaugkanal kann auf
diese Weise mit einer zentralen Absauganlage der
Spinnmaschine gekoppelt werden. Je nachdem, ob an
der jeweiligen Spinnstelle schließlich ein Entfernen des
nicht zum Anspinnen geeigneten Endabschnitts des
Garns notwendig ist oder nicht, wird schließlich der Ab-
saugkanal mit einem Unterdruck bzw. einer Luftströ-
mung beaufschlagt, was ein Einsaugen des Garnendes
bewirkt. Das Ventil bzw. die Strömungsweiche wird
schließlich vorteilhafterweise mit Hilfe einer entspre-
chenden Steuereinheit gesteuert, die wiederum bei-
spielsweise mit einem Garnsensor in Verbindung stehen
kann.
[0019] Auch ist es äußert vorteilhaft, wenn die Spul-
vorrichtung eine Garnchangiereinrichtung umfasst, wo-
bei der Garnchangiereinrichtung eine Garnabhebevor-
richtung zugeordnet ist, mit deren Hilfe das Garn aus
dem Wirkbereich der Garnchangiereinrichtung bringbar
ist. Durch Abheben des Garns kann auf einfache Weise
verhindert werden, dass es während des Abspulvor-
gangs des Garnendabschnitts von der Spulvorrichtung
zu einem Reißen des Garns oder einer Beschädigung
der Changiereinrichtung kommt, da sich Garn und Chan-
giereinrichtung in diesem Zeitraum nicht mehr berühren.
[0020] Auch ist es von Vorteil, wenn die Garnabhebe-
vorrichtung ein Abhebeelement umfasst, das, vorzugs-
weise mit Hilfe eines Pneumatikzylinders, relativ zum
Garn bewegbar ist. Das Garn verläuft schließlich über
das Abhebeelement und kann daher nicht mehr mit den
Changierelementen der Changiereinheit in Berührung
kommen. Spätestens nachdem der Anspinnvorgang be-
endet ist, verfährt die Garnabhebevorrichtung, bzw. der
Pneumatikzylinder, wieder in seine Ausgangsstellung,
bei der die Changierelemente wieder eine Changierbe-
wegung des Garns bewirken, während dieses von der
Spulvorrichtung aufgespult wird.
[0021] Vorteilhaft ist es zudem, wenn sich das Abhe-
beelement zumindest über die Breite der Spulvorrichtung
erstreckt. Dies stellt sicher, dass das Garn bei Aktivie-
rung des Abhebeelements sicher von diesem erfasst
wird. Eine Bewegung des Abhebeelements in Breiten-
richtung der Spulvorrichtung (d. h. in axialer Richtung
einer eingelegten Spule) ist daher nicht nötig. Das Ab-
hebeelement kann hierbei beispielsweise stabförmig
ausgebildet sein und kann mit einem entsprechenden
Antriebselement, beispielsweise dem genannten Pneu-
matikzylinder, in Verbindung stehen.

[0022] Alternativ kann selbstverständlich auch vorge-
sehen sein, dass die zum Einsatz kommende Garnchan-
giereinrichtung ein oder mehrere Changierelemente (z.
B. in Form eines Fadenführers) aufweist, die bei Bedarf
derart verschieb-, verschwenk- oder anderweitig beweg-
bar sind, dass sie in eine Stellung bringbar sind, in der
sie beim Abspulen des Garns (von der Spulvorrichtung)
nicht mehr mit dem Garn in Berührung kommen. Bei-
spielsweise wäre es in diesem Zusammenhang denkbar,
eine so genannte Flügelchangiereinrichtung einzuset-
zen. Diese weist in der Regel zwei oder mehr gegenläufig
rotierbare Flügelelemente auf, die abwechselnd mit dem
aufzuspulenden Garn in Berührung kommen und dieses
schließlich beim Aufspulen entsprechend hin- und her-
bewegen. Um nun zu verhindern, dass die Changierele-
mente während des Abspulvorgangs mit dem Garn in
Berührung kommen (dies könnte den Abspulvorgang ne-
gativ beeinflussen), kann es nun vorgesehen sein, die
jeweiligen Changierelemente in eine so genannte Ab-
spulstellung zu bewegen. Die Abspulstellung ist hierbei
eine Stellung, bei der das bzw. die Changierelemente
nicht mehr mit dem zwischen Spulvorrichtung und Ab-
zugsvorrichtung verlaufenden Garn in Berührung kom-
men können. Kommen die genannten Flügelelemente
zum Einsatz, so würden diese in eine Stellung rotiert wer-
den, bei der sich die mit dem Garn während des Aufspu-
lens in Kontakt tretenden Abschnitte in einem Bereich
befinden, der außerhalb des Garnverlaufs während des
Abspulens liegt.
[0023] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Abfüh-
ren eines Endabschnitts eines Garns an einer Spinnma-
schine vor einem anschließenden Anspinnvorgang
zeichnet sich schließlich erfindungsgemäß dadurch aus,
dass der Endabschnitt des Garns nach einer Unterbre-
chung des Spinnvorgangs von der Spulvorrichtung ab-
gespult wird, und dass der Endabschnitt mit Hilfe einer
als Bestandteil der Spinnstelle ausgebildeten Garnen-
denabführung erfasst, vom restlichen Garn abgetrennt
und anschließend aus dem Bereich der Spinnstelle ab-
geführt wird, wobei die Garnendenabführung wenigstens
teilweise zwischen dem Ausgang der Spinneinrichtung
und der Spulvorrichtung angeordnet ist. Das Garn kann
somit individuell an jeder Spinnstelle entsprechend be-
arbeitet werden, bevor ein Serviceroboter oder entspre-
chendes Bedienpersonal, die den Anspinnvorgang vor-
nehmen, an der Spinnstelle eingetroffen sind. Zudem be-
findet sich das Garnende nach dem Entfernen des für
den Anspinnvorgang ungeeigneten Endabschnitts des
Garns an einer definierten Stelle, nämlich vorzugsweise
im Bereich der Garnendenabführung, und kann dort bei
Bedarf (wie oben erwähnt) fixiert werden. Die Garnen-
denabführung kann schließlich gemäß einem oder meh-
reren der bereits erläuterten Merkmale ausgeführt sein,
wobei dies jedoch nicht zwingend notwendig ist.
[0024] Vorteilhaft ist es insbesondere, wenn die För-
dergeschwindigkeiten der Liefereinrichtung, der Abzug-
seinrichtung für den Abzug des Garns aus der Spinnein-
richtung und der Spulvorrichtung vor dem Abspulen des
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abzuführenden Endabschnitts des Garns allmählich bis
zu deren Stillstand reduziert werden. Die Reduzierung
erfolgt vorteilhafterweise derart, dass sich das Ende des
hergestellten Garns nach Abschluss der Reduzierung
zwischen dem Ausgang der Spinnstelle und der Spulvor-
richtung, vorzugsweise zwischen dem Ausgang der
Spinnstelle und der Abzugseinrichtung, befindet. Vor-
zugsweise erstreckt sich auch wenigstens ein Abschnitt
der Garnendenabführung (z. B. deren Absaugkanal) in
diesen Bereich. Das aus der Reduzierung der Lieferge-
schwindigkeiten resultierende Garnende befindet sich in
diesem Fall nach dem Stopp der oben genannten Ein-
heiten an einer definierten Stelle und kann sicher von der
Garnendenabführung erfasst, z. B. angesaugt, werden.
Schließlich erfolgt ein Rückwärtsfördern des bereits auf
der Spulvorrichtung aufgespulten Garns, bis der ge-
wünschte Endabschnitt von der Garnendenabführung
aufgenommen wurde. Anschließend erfolgt ein Abtren-
nen des Endabschnitts und eine Entsorgung desselben
(beispielsweise über eine mit dem Absaugkanal verbun-
dene Absauganlage der Spinnmaschine). Wurde das
Garn auch nachdem Abspulen des Garns und während
der Entfernung des Endabschnitts des Garns durchgän-
gig von entsprechenden Abzugswalzen der Abzugsein-
richtung geklemmt, so befindet sich das durch das Ent-
fernen des Garnendabschnitts erzeugte Garnende
schließlich ebenfalls im Bereich der Abzugseinrichtung.
Dieses Garnende kann nun gezielt von einem Service-
roboter oder einer Bedienperson gegriffen und dem an-
schließenden Anspinnvorgang zugeführt werden.
[0025] Vorteilhaft ist es zudem, wenn der abzuführen-
de Endabschnitt des Garns mit Hilfe eines Absaugkanals
der Garnendenabführung angesaugt und nach dem Ab-
trennen vom restlichen Garn abgeführt wird. Entspre-
chende Absaugkanäle sind von anderen Stellen entspre-
chender Spinnmaschinen bekannt und können durch
entsprechende bauliche bzw. steuerungstechnische
Vorkehrungen individuell mit Unterdruck beaufschlagt
werden.
[0026] Besonders vorteilhaft ist es, wenn dem Absaug-
kanal ein Ventil und/oder eine Strömungsweiche zuge-
ordnet ist und dass mit Hilfe des Ventils und/oder der
Strömungsweiche der Luftdruck innerhalb des Absaug-
kanals reguliert wird. Somit kann die im Strömungskanal
herrschende Luftströmung individuell angepasst wer-
den. Eine Luftströmung wird also vorzugsweise nur dann
erzeugt, wenn ein Entfernen eines Garnendabschnitts
vorgesehen ist. Im normalen Spinnprozess wird das Ven-
til schließlich geschlossen oder die Strömungsweiche
entsprechend verstellt, bis keine energiezehrende Luft-
strömung innerhalb des Absaugkanals mehr vorherrscht.
[0027] Ferner ist vorgesehen, dass die Spinnstelle ei-
ne Abzugseinrichtung für den Abzug des Garns aus der
Spinneinrichtung aufweist, wobei die Garnendenabfüh-
rung zwischen dem Ausgang der Spinneinrichtung und
der Abzugseinrichtung erfolgt. Der genannte Bereich ist
in der Regel gut zugänglich, so dass das Garnende zu-
verlässig von einem Roboter oder einer Bedienperson

erfasst und dem Anspinnvorgang zugeführt werden
kann, bei dem das Garnende mit dem von der Lieferein-
richtung kommenden Fasermaterial verbunden wird, be-
vor der eigentliche Spinnprozess fortgesetzt wird.
[0028] Vorteile bringt es zudem mit sich, wenn das
Garn nach dem Abtrennen des Endabschnitts des Garns
mit Hilfe der Garnendenabführung und/oder der Abzug-
seinrichtung, z. B. deren Abzugswalzenpaar, fixiert wird,
bis es manuell oder mit Hilfe eines Serviceroboters über-
nommen und einem Anspinnvorgang zugeführt wird. Ein
Suchen des Garnendes kann in diesem Fall entfallen, so
dass die für den Anspinnvorgang notwendige Zeit weiter
minimiert werden kann.
[0029] Ebenso bringt es Vorteile mit sich, wenn der
abzuführende Endabschnitt des Garns von einer Spule
der Spulvorrichtung abgespult wird, indem zumindest ein
Antrieb der Spule entgegen der während des Spinnpro-
zesses vorherrschenden Aufspulrichtung angetrieben
wird. Hierdurch wird ein kontrollierter Abspulvorgang
möglich, bei dem eine Schlingenbildung oder eine sons-
tige unerwünschte Reduzierung der Garnspannung ver-
hindert werden kann. Hierbei kann beispielsweise die
Spule direkt angetrieben werden. Denkbar ist selbstver-
ständlich auch der Antrieb über eine entsprechende Wi-
ckelwalze, die an der Oberfläche der Spule anliegt und
für einen indirekten Antrieb sorgt.
[0030] Auch ist es äußert vorteilhaft, wenn die Spul-
vorrichtung eine Garnchangiereinrichtung umfasst und
der Garnchangiereinrichtung eine Garnabhebevorrich-
tung zugeordnet ist, wobei das Garn mit Hilfe der Garn-
abhebevorrichtung zumindest während des Abspulens
des abzuführenden Endabschnitts des Garns aus dem
Wirkbereich der Garnchangiereinrichtung gebracht wird.
Während die Changiereinrichtung während des Spinn-
prozesses dafür sorgt, dass das hergestellt Garn in be-
kannter Weise auf dem Spulenkörper abgelegt wird, ist
ein Kontakt zwischen Changiereinrichtung und Garn
während des Abspulvorgangs unerwünscht, um eine Be-
schädigung von Garn und/oder Changiereinrichtung zu
vermeiden. Dies kann durch die genannte Garnabhebe-
vorrichtung auf einfache Weise dadurch erzielt werden,
dass das Garn im Bereich der Changiereinrichtung so
weit bewegt wird, bis es keinen Kontakt mehr mit der
Changiereinrichtung aufweist.
[0031] Weitere Vorteile der Erfindung sind in den nach-
folgenden Ausführungsbeispielen beschrieben. Es zei-
gen:

Figur 1 eine schematische Seitenansicht einer erfin-
dungsgemäßen Luftspinnmaschine während
des Spinnprozesses,

Figur 2 eine schematische Seitenansicht einer erfin-
dungsgemäßen Luftspinnmaschine nach der
Unterbrechung des Spinnprozesses,

Figur 3 eine schematische Seitenansicht einer erfin-
dungsgemäßen Luftspinnmaschine während
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der Entfernung eines Endabschnitts des
Garns,

Figur 4 eine schematische Seitenansicht einer erfin-
dungsgemäßen Luftspinnmaschine nach der
Entfernung des Endabschnitts des Garns,

Figur 5 den Aufspulbereich einer erfindungsgemä-
ßen Spinnmaschine in einer Seitenansicht,
und

Figur 6 den Bereich gemäß Figur 5 in einer Frontan-
sicht.

[0032] Figur 1 zeigt eine schematische Seitenansicht
einer Spinnstelle 1 einer Luftspinnmaschine (als Beispiel
einer erfindungsgemäßen Spinnmaschine) während des
Spinnprozesses, wobei die Luftspinnmaschine in der Re-
gel eine Vielzahl von senkrecht zur Zeichenebene hin-
tereinander angeordneter und vorzugsweise gleichartig
aufgebauter Spinnstellen 1 umfasst.
[0033] Die Luftspinnmaschine verfügt in dem in Figur
1 gezeigten Beispiel über eine als Streckwerk ausgebil-
dete Liefereinrichtung 7, welche mit einem Fasermaterial
4, beispielsweise in Form eines doublierten Strecken-
bands, beliefert wird. Ferner weist die gezeigte Spinn-
stelle 1 eine von der Liefereinrichtung 7 beabstandete
Spinneinrichtung 2 mit einem Eingang 3 für das Faser-
material 4 und einer nicht gezeigten, innenliegenden
Luftwirbelkammer auf.
[0034] Innerhalb der Luftwirbelkammer wird
schließlich das Fasermaterial 4 bzw. mindestens ein Teil
der Fasern des Fasermaterials 4 zur Herstellung des ge-
wünschten Garns 6 auf bekannte Weise mit einer Dre-
hung versehen. Die Drehung entsteht hierbei durch eine
gezielte Luftströmung im Bereich einer Spindelspitze,
wobei die Luftströmung durch tangential in die Luftwir-
belkammer mündende Luftdüsen erzeugt wird.
[0035] Ferner umfasst die gezeigte Spinnstelle 1 eine
durch ein Abzugswalzenpaar gebildete Abzugseinrich-
tung 12 sowie eine dem Abzugswalzenpaar nachge-
schaltete und eine auswechselbare Spule 20 aufweisen-
de Spulvorrichtung 8 zum Aufspulen des durch den Aus-
gang 5 aus der Spinnstelle 1 abgezogenen Garns 6.
[0036] Darüber hinaus kann die Spinnmaschine mit ei-
ner Garnüberwachungseinheit 21 ausgerüstet, welche
vorher definierte Parameter des Garns 6 (z. B. die Garn-
dicke, die Garnfestigkeit oder andere für die Qualität des
Garns 6 repräsentative Parameter) und/oder das Vor-
handensein des Garns 6 an der entsprechenden Position
überwacht. Die Garnüberwachungseinheit 21 arbeitet
dabei vorzugsweise berührungslos.
[0037] Die erfindungsgemäße Vorrichtung muss nicht
zwangsweise ein Streckwerk aufweisen, wie dies in Figur
1 dargestellt ist. Auch ist das Abzugswalzenpaar nicht
zwingend notwendig. Zudem kann die erfindungsgemä-
ße Spinnmaschine auch als Rotorspinnmaschine aus-
gebildet sein, wobei die Spinneinrichtung 2 in diesem

Fall einen Rotor und die Liefereinrichtung anstelle des
Streckwerks eine Speise- und eine Auflösewalze um-
fasst.
[0038] Schließlich zeigen die Figuren neben den be-
reits genannten Baueinheiten eine Wickelwalze 22, über
welche die Spule 20 in Drehung versetzt werden kann.
Ebenso ist eine Garnchangiereinrichtung 16 (z. B. in
Form eines Flügelchangierers) vorhanden, mit deren Hil-
fe das Garn 6 während des Aufspulens auf die Spule 20
in einer Richtung senkrecht zur Zeichenebene hin- und
herbewegt wird, um ein einseitiges Aufspulen des Garns
6 zu vermeiden.
[0039] Die für die Erfindung wesentlichen Bauteile so-
wie das erfindungsgemäße Verfahren werden nun im
Folgenden näher erläutert.
[0040] Im Fall, dass mit Hilfe der Garnüberwachungs-
einheit 21 (die auch an anderer Stelle positioniert sein
kann) eine definierte Abweichung des oder der über-
wachten Garnparameter von entsprechenden Sollwer-
ten detektiert wird oder sobald ein Spulenwechsel an-
steht, werden die Fördergeschwindigkeiten der Liefer-
einrichtung 7, der Abzugseinrichtung 12 und der Spul-
vorrichtung 8 allmählich reduziert. Ebenso kann eine Re-
duzierung erfolgen, bevor die Spinnmaschine abge-
schaltet wird.
[0041] Die Reduzierung muss hierbei nicht gleichzeitig
oder kontinuierlich erfolgen. In jedem Fall sollten die ein-
zelnen Fördergeschwindigkeiten jedoch derart gedros-
selt werden, dass der Spinnprozess so lange wie möglich
aufrechterhalten wird. Ein unkontrolliertes Reißen des
Garns 6 kann auf diese Weise vermieden werden. Viel-
mehr ist es Ziel der Reduzierung der Fördergeschwin-
digkeiten, dass der stabile Spinnprozess durch Unter-
schreiten definierter Fördergeschwindigkeiten zum Er-
liegen kommt und somit ab einem gewissen Zeitpunkt
kein Garn 6 mehr aus dem Fasermaterial 4 erzeugt wird.
Zu diesem Zeitpunkt kommt es schließlich zur gewünsch-
ten Unterbrechung der Garnherstellung, bei der sich das
Garn 6 ohne separate Krafteinwirkung von dem Faser-
material 4 löst. Dies kann beispielsweise dadurch er-
reicht werden, dass die Fördergeschwindigkeit der Lie-
fereinrichtung 7 so weit reduziert wird, dass sie keine
ausreichende Menge an Fasermaterial 4 mehr liefert, um
hieraus ein Garn 6 zu bilden.
[0042] Nachdem die Garnherstellung abgebrochen
wurde, kann das Abzugswalzenpaar einen geringen Zeit-
raum weiter betrieben werden, bis das entstandene Ende
des Garns 6 nach dem endgültigen Stillstand der Liefe-
reinrichtung 7, der Abzugseinrichtung 12 und der Spul-
vorrichtung 8 eine definierte Position einnimmt, wie sie
in Figur 2 gezeigt ist.
[0043] Um die Abzugseinrichtung 12 bzw. die Spulvor-
richtung 8 zum richtigen Zeitpunkt stoppen zu können,
kann es ratsam sein, die Spinnmaschine mit einem Sen-
sor auszurüsten, der beispielsweise in die Garnüberwa-
chungseinheit 21 integriert oder aber auch an separater
Stelle positioniert werden kann. Der Sensor ist hierbei
ausgelegt, das Ende des Garns 6 detektieren zu können.
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Erreicht das Ende des Garns 6 schließlich den Sensor,
so kann mit Hilfe der entsprechenden Steuer- und/oder
Regelungseinheit die Abzugseinrichtung 12 sowie die
Spulvorrichtung 8 entweder sofort oder mit einem gewis-
sen Zeitverzug gestoppt werden, so dass sich das Ende
des Garns 6 schließlich zwischen dem Ausgang 5 der
Spinnstelle 1 und der Abzugseinrichtung 12 befindet.
[0044] Im Ergebnis befindet sich das für den Anspinn-
vorgang nötige Ende des Garns 6 nun an einer definier-
ten Stelle zwischen dem Ausgang 5 der Spinnstelle 1
und der Spule 20 der Spulvorrichtung 8, so dass das
erfindungsgemäße Verfahren gestartet werden kann,
ohne dass zuvor das Ende des Garns 6, z. B. auf der
Oberfläche einer Spule 20 der Spulvorrichtung 8, ge-
sucht werden muss. Selbstverständlich wäre das erfin-
dungsgemäße Verfahren alternativ auch unter Zuhilfe-
nahme einer zusätzlichen Garnhandhabungsvorrichtung
möglich, die das Garnende auf der Spulenoberfläche
greift und in den Bereich der im Folgenden beschriebe-
nen Garnendenabführung 9 bewegt und an diese über-
gibt.
[0045] Wie aus der Zusammenschau der Figuren 1
und 2 ersichtlich, weist die Spinnstelle 1 nun eine eigene
Garnendenabführung 9 auf. Diese weist im gezeigten
Ausführungsbeispiel einen Absaugkanal 11 auf, der bei-
spielsweise über eine Strömungsweiche 15 oder aber
auch direkt (nicht gezeigt) mit einem Abschnitt einer Ab-
sauganlage 23 der Spinnmaschine in Verbindung steht.
Die Strömungsweiche 15 kann ferner mit der Absauge-
inrichtung 13 der Liefereinrichtung 7 gekoppelt werden,
wie dies in den Figuren gezeigt ist. Durch Umschalten
der Strömungsweiche 15 ist es schließlich möglich, im
normalen Spinnprozess die Absaugeinrichtung 13 der
Liefereinrichtung 7 mit Unterdruck zu beaufschlagen,
während im Verlauf des nachfolgend beschriebenen Ent-
fernens eines Endabschnitts des Garns 6 (z. B. nach
einem Qualitätsschnitt) der Absaugkanal 11 mit der Ab-
sauganlage 23 in Verbindung steht - bei gleichzeitiger
Deaktivierung der Absaugeinrichtung 13 der Lieferein-
richtung 7. Zusätzlich oder alternativ ist es ebenso mög-
lich, den Absaugkanal 11 mit einem Ventil 14 auszurüs-
ten, mit dessen Hilfe ebenfalls eine Regelung des Luft-
volumenstroms innerhalb des Absaugkanals 11 möglich
ist.
[0046] In jedem Fall sollte der Absaugkanal 11 mit Un-
terdruck beaufschlagt werden, sobald der Spinnprozess
beendet wurde und sich das Garnende in einer Position
befindet, wie sie in Figur 2 dargestellt ist. Gleichzeitig
oder zeitlich nachgeschaltet wird nun das Walzenpaar
der Abzugseinrichtung 12 sowie die Spule 20 entgegen
der beim Spinnprozess vorherrschenden Drehrichtung
angetrieben (siehe Drehpfeile), so dass das Garn 6 wie-
der von der Spule 20 abgespult wird (die Abzugseinrich-
tung 12 und die Spulvorrichtung 8 weisen hierfür vor-
zugsweise Einzelantriebe auf, um die genannte Dreh-
richtungsumkehr zu realisieren).
[0047] Um eine Kollision des Garns 6 mit der Garn-
changiereinrichtung 16 zu verhindern, ist es darüber hi-

naus zweckmäßig, dem Garn 6 in diesem Bereich eine
Garnabhebevorrichtung 17 zuzuordnen, die beispiels-
weise über ein sich über die Breite der Spule 20 erstre-
ckendes Abhebeelement 18 und einen damit verbunde-
nen Pneumatikzylinder 19 verfügt. Wie aus Figur 2 er-
sichtlich, wird das Garn 6 schließlich so weit entgegen
der Garnchangiereinrichtung 16 bewegt, bis das Garn 6
nicht mehr in den Wirkbereich derselben gelangen kann
(siehe Figuren 2 bis 4).
[0048] Das Garn 6 wird nun so weit von der Spule 20
abgespult, bis sich der für einen späteren Anspinnvor-
gang ungeeignete Endabschnitt des Garns 6 innerhalb
des Absaugkanals 11 befindet. Die Länge des Garns 6
kann hierbei beispielsweise einer vorher festgelegten
Länge entsprechen, die mit einem Sensor oder über die
Umdrehungsanzahl der Spule 20 bzw. der Walzen der
Abzugseinrichtung 12 ermittelt wird. Wird die Garnher-
stellung, wie oben beschrieben, durch Drosselung der
Liefergeschwindigkeiten unterbrochen, so bietet es sich
an, wenigstens den Abschnitt, der während dieser Dros-
selung produziert wurde, zu entfernen, da dessen Qua-
lität meist nicht den Forderungen entspricht.
[0049] Den Verlauf des Garns 6 nach dem Ansaugen
des genannten Endabschnitts zeigt schließlich Figur 3.
Wurde der gesamte abzuführende Abschnitt in den Ab-
saugkanal 11 eingesaugt, so erfolgt ein Abtrennen die-
ses Abschnitts. Dies wird mit Hilfe einer Schneideinheit
10 realisiert, die beispielsweise in den Absaugkanal 11
integriert sein kann und mit deren Hilfe das abzuführende
Garnende vom restlichen Garn 6 abgeschnitten wird.
[0050] Nach dem Abtrennen des Endabschnitts des
Garns 6 wird die Garnendenabführung 9 wieder deakti-
viert, d. h. das Ventil 14 wird geschlossen, die Abzugs-
weiche zugunsten der Absaugeinrichtung 13 verstellt
und/oder die Luftströmung innerhalb des Absaugkanals
11 durch Deaktivierung der Absauganlage 23 unterbro-
chen.
[0051] Für den abschließenden Anspinnvorgang wird
das nun entsprechend Figur 4 weiterhin durch die Ab-
zugseinrichtung 12 fixierte und von der Garnendenab-
führung 9 wieder freigegebene Garnende mit Hilfe eines
Serviceroboters, einer spinnstelleneigenen Garnhand-
habungseinrichtung oder auch manuell gegriffen und
beispielsweise entgegen der eigentlichen Spinnrichtung
in die Spinnstelle 1, zwischen den Eingang 3 der Spinn-
stelle 1 und der Liefereinrichtung 7 oder zwischen be-
nachbarte Walzenpaare der Liefereinrichtung 7 verscho-
ben. Dort wird es schließlich mit dem Fasermaterial 4 in
Kontakt gebracht und wieder in die Spinnstelle 1 einge-
führt. Der Spinnvorgang beginnt von neuem.
[0052] Eine weitere Alternative einer Changiereinrich-
tung 16 zeigen die Figuren 5 und 6. Die Changiereinrich-
tung 16 weist im gezeigten Fall zwei in entgegengesetzte
Richtung um eine gemeinsame Drehachse rotierbare
Changierelemente 24 (andere Bezeichnung: Changier-
flügel) auf. Während des Aufspulens des Garns 6 auf die
Spule 20 der Spulvorrichtung 8 kommt abwechselnd je-
weils eines der beiden Changierelemente 24 mit dem
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Garn in Kontakt und bewegt es schließlich (bezogen auf
Figur 6) von rechts nach links (und umgekehrt), um die
gewünschte Changierung, d. h. die seitliche Bewegung
des Garns 6, zu gewährleisten, das zusätzlich über ein
Ablenkelement 25 in seiner Bewegung geführt wird.
[0053] Soll nun vor einem Wiederansetzen ein Teil des
bereits auf die Spule 20 aufgespulten Garns 6 wieder
abgespult werden (wie oben beschrieben), so ist es von
Vorteil, wenn die Changierelemente 24 in eine Stellung
gebracht werden, wie sie beispielsweise das im Wesent-
lichen horizontal verlaufende Changierelement 24 in Fi-
gur 6 einnimmt. Da nämlich in dieser Stellung ein Kontakt
zwischen dem Garn 6 und den Changierelementen 24
ausgeschlossen ist, kommt es auch zu keiner gegensei-
tigen Beeinträchtigung während des gewünschten Ab-
spulens. Sobald schließlich erneut Garn 6 auf die Spule
20 aufgespult werden soll, rotieren die Changierele-
ments 24 wieder in die genannte entgegengesetzten
Richtungen und bewirken wieder das gewünschte Chan-
gieren des Garns 6.
[0054] Im Übrigen ist die Erfindung nicht auf die dar-
gestellten Ausführungsbeispiele beschränkt. Vielmehr
sind sämtliche Kombinationen der beschriebenen Ein-
zelmerkmale, wie sie in den Ansprüchen, der Beschrei-
bung sowie den Figuren gezeigt oder beschrieben sind
und soweit eine entsprechende Kombination technisch
möglich bzw. sinnvoll erscheint, Gegenstand der Erfin-
dung. So ist die Garnabhebevorrichtung, wie sie in den
Figuren gezeigt ist, in Abhängigkeit der verwendeten
Garnchangiereinrichtung nicht zwingend notwendig.
Auch muss der Absaugkanal nicht über ein Ventil verfü-
gen oder über eine Strömungsweiche mit der Absaug-
anlage der Liefereinrichtung gekoppelt sein. Vielmehr ist
eine direkte Verbindung des Absaugkanals mit einer Un-
terdruckquelle oder einer entsprechenden Strömungs-
einrichtung möglich.

Bezugszeichenliste

[0055]

1 Spinnstelle
2 Spinneinrichtung
3 Eingang
4 Fasermaterial
5 Ausgang
6 Garn
7 Liefereinrichtung
8 Spulvorrichtung
9 Garnendenabführung
10 Schneideinheit
11 Absaugkanal
12 Abzugseinrichtung
13 Absaugeinrichtung
14 Ventil
15 Strömungsweiche
16 Garnchangiereinrichtung
17 Garnabhebevorrichtung

18 Abhebeelement
19 Pneumatikzylinder
20 Spule
21 Garnüberwachungseinheit
22 Wickelwalze
23 Absauganlage
24 Changierelement
25 Ablenkelement

Patentansprüche

1. Spinnmaschine mit zumindest einer Spinnstelle (1),
wobei die Spinnstelle (1) eine Spinneinrichtung (2)
mit einem Eingang (3) für ein Fasermaterial (4) und
einem Ausgang (5) für das aus dem Fasermaterial
(4) in der Spinneinrichtung (2) hergestellte Garn (6),
eine Liefereinrichtung (7) für die Zufuhr des Faser-
materials (4) in die Spinneinrichtung (2) und eine
Spulvorrichtung (8) zur Aufspulung des hergestell-
ten Garns (6) aufweist, und wobei die Spinnstelle (1)
eine Garnendenabführung (9) umfasst, die wenigs-
tens teilweise zwischen dem Ausgang (5) der Spin-
neinrichtung (2) und der Spulvorrichtung (8) ange-
ordnet ist, und mit deren Hilfe ein Endabschnitt des
hergestellten Garns (6) von dem restlichen Garn (6)
abtrennbar und abführbar ist, wobei die Spinnstelle
(1) eine Abzugseinrichtung (12) für den Abzug des
Garns (6) aus der Spinneinrichtung (2) aufweist, wo-
bei die Garnendenabführung (9) zwischen dem Aus-
gang (5) der Spinneinrichtung (2) und der Abzugs-
einrichtung (12) angeordnet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Garnendenabführung (9) eine
Schneideinheit (10) umfasst, mit deren Hilfe der ab-
zuführende Endabschnitt vom restlichen Garn (6)
abtrennbar ist.

2. Spinnmaschine gemäß dem vorangegangenen An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Gar-
nendenabführung (9) einen Absaugkanal (11) um-
fasst, über die der Endabschnitt des Garns (6) an-
saugbar und/oder der abgetrennte Endabschnitt des
Garns (6) abführbar ist.

3. Spinnmaschine gemäß Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spinnmaschine eine Garn-
überwachungseinheit (21) zur Überwachung physi-
kalischer Eigenschaften des Garns (6) umfasst, wo-
bei die Garnüberwachungseinheit (21) eine Garn-
trennvorrichtung umfasst, und dass sich die Garnü-
berwachungseinheit (21) zumindest teilweise zwi-
schen die Abzugseinrichtung (12) und den Absaug-
kanal (11) der Garnendenabführung (9) erstreckt.

4. Spinnmaschine gemäß einem oder mehreren der
vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spulvorrichtung (8) und/oder die
Abzugseinrichtung (12) eine reversibel antreibbare
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Antriebseinheit aufweisen.

5. Spinnmaschine gemäß einem oder mehreren der
vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spinnmaschine eine Vielzahl
von nebeneinander angeordneten Spinnstellen (1)
aufweist, wobei jede Spinnstelle (1) eine separate
Garnendenabführung (9) umfasst.

6. Spinnmaschine gemäß einem oder mehreren der
Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
der Absaugkanal (11) der Garnendenabführung (9)
mit einer Absaugeinrichtung (13) der Liefereinrich-
tung (7) verbunden ist und/oder dass dem Absaug-
kanal (11) ein Ventil (14) und/oder eine Strömungs-
weiche (15) zugeordnet ist, mit deren Hilfe der Luft-
druck innerhalb des Absaugkanals (11) regulierbar
ist.

7. Spinnmaschine gemäß einem oder mehreren der
vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spulvorrichtung (8) eine Garn-
changiereinrichtung (16) umfasst, und dass der
Garnchangiereinrichtung (16) eine Garnabhebevor-
richtung (17) zugeordnet ist, mit deren Hilfe das Garn
(6) aus dem Wirkbereich der Garnchangiereinrich-
tung (16) bringbar ist, wobei die Garnabhebevorrich-
tung (17) vorzugsweise ein Abhebeelement (18) um-
fasst, das, vorzugsweise mit Hilfe eines Pneumatik-
zylinders (19), relativ zum Garn (6) bewegbar ist
und/oder sich vorzugsweise zumindest über die
Breite der Spulvorrichtung (8) erstreckt.

8. Spinnmaschine gemäß einem oder mehreren der
vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spulvorrichtung (8) eine Garn-
changiereinrichtung (16) umfasst, wobei die Garn-
changiereinrichtung (16) wenigstens ein mit dem
Garn (6) in Kontakt bringbares Changierelement
(24) aufweist, welches während des Abspulens des
Garns (8) von der Spulvorrichtung (8) in eine Stel-
lung bringbar ist, in der es nicht mit dem Garn in
Berührung kommt.

9. Verfahren zum Entfernen eines Endabschnitts eines
Garns (6) an einer Spinnstelle (1) einer Spinnma-
schine vor einem anschließenden Anspinnvorgang,
wobei die Spinnstelle (1) eine Spinneinrichtung (2)
mit einem Eingang (3) für ein Fasermaterial (4) und
einem Ausgang (5) für das aus dem Fasermaterial
(4) in der Spinneinrichtung (2) hergestellte Garn (6),
eine Liefereinrichtung (7) für die Zufuhr des Faser-
materials (4) in die Spinneinrichtung (2) und eine
Spulvorrichtung (8) zur Aufspulung des hergestell-
ten Garns (6) aufweist, wobei nach einer Unterbre-
chung des Spinnvorgangs wenigstens der abzufüh-
rende Endabschnitt des Garns (6) von der Spulvor-
richtung (8) abgespult wird, und wobei der En-

dabschnitt mit Hilfe einer als Bestandteil der Spinn-
stelle (1) ausgebildeten Garnendenabführung (9) er-
fasst, vom restlichen Garn (6) abgetrennt und an-
schließend aus dem Bereich der Spinnstelle (1) ab-
geführt wird, wobei die Garnendenabführung (9)
wenigstens teilweise zwischen dem Ausgang (5) der
Spinneinrichtung (2) und der Spulvorrichtung (8) an-
geordnet ist, wobei die Spinnstelle (1) eine Abzugs-
einrichtung (12) für den Abzug des Garns (6) aus
der Spinneinrichtung (2) aufweist, und wobei die
Garnendenabführung zwischen dem Ausgang (5)
der Spinneinrichtung (2) und der Abzugseinrichtung
(12) erfolgt, dadurch gekennzeichnet, dass der
von der Garnendenabführung (9) erfasste En-
dabschnitt des Garns (6) vom restlichen Garn (6)
durch eine Schneideinheit (10) der Garnendenab-
führung (9) abgetrennt wird.

10. Verfahren gemäß dem vorangegangenen An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die För-
dergeschwindigkeiten der Liefereinrichtung (7), der
Abzugseinrichtung (12) und der Spulvorrichtung (8)
vor dem Abspulen des abzuführenden En-
dabschnitts des Garns (6) allmählich bis zu deren
Stillstand reduziert werden, wobei die Reduzierung
derart erfolgt, dass sich das Ende des hergestellten
Garns (6) nach Abschluss der Reduzierung zwi-
schen dem Ausgang (5) der Spinnstelle (1) und der
Spulvorrichtung (8), vorzugsweise zwischen dem
Ausgang (5) der Spinnstelle (1) und der Abzugsein-
richtung (12), befindet.

11. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprü-
che 9 und 10, dadurch gekennzeichnet, dass der
abzuführende Endabschnitt des Garns (6) mit Hilfe
eines Absaugkanals (11) der Garnendenabführung
(9) angesaugt und nach dem Abtrennen vom restli-
chen Garn (6) abgeführt wird, wobei dem Absaug-
kanal (11) vorzugsweise ein Ventil (14) und/oder ei-
ne Strömungsweiche (15) zugeordnet ist und mit Hil-
fe des Ventils (14) und/oder der Strömungsweiche
(15) der Luftdruck innerhalb des Absaugkanals (11)
reguliert wird.

12. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprü-
che 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das
Garn (6) nach dem Abtrennen des Endabschnitts mit
Hilfe der Garnendenabführung (9) und/oder der Ab-
zugseinrichtung (12) fixiert wird, bis es manuell oder
mit Hilfe eines Serviceroboters übernommen und ei-
nem Anspinnvorgang zugeführt wird.

13. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprü-
che 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der
abzuführende Endabschnitt des Garns (6) von einer
Spule (20) der Spulvorrichtung (8) abgespult wird,
indem zumindest ein Antrieb der Spule (20) entge-
gen der während des Spinnprozesses vorherrschen-
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den Aufspulrichtung angetrieben wird und/oder dass
die Spulvorrichtung (8) eine Garnchangiereinrich-
tung (16) umfasst und der Garnchangiereinrichtung
(16) eine Garnabhebevorrichtung (17) zugeordnet
ist, wobei das Garn (6) mit Hilfe der Garnabhebevor-
richtung (17) zumindest während des Abspulens des
abzuführenden Endabschnitts des Garns (6) aus
dem Wirkbereich der Garnchangiereinrichtung (16)
gebracht wird.

Claims

1. A spinning machine having at least one spinning sta-
tion (1), the spinning station (1) comprising a spin-
ning device (2) having an inlet (3) for a fiber material
(4) and an outlet (5) for the yarn (6) produced from
the fiber material (4) in the spinning device (2), a
delivery device (7) for feeding the fiber material (4)
into the spinning device (2), and a winding device
(8) for winding up the produced yarn (6), and the
spinning station (1) comprising a yarn end discharge
(9) disposed at least partially between the outlet (5)
of the spinning device (2) and the winding device (8),
by means of which an end segment of the produced
yarn (6) can be cut off from the remaining yarn (6)
and discharged, wherein the spinning station (1)
comprises a draw-off device (12) for drawing off the
yarn (6) out of the spinning device (2), wherein the
yarn end discharge (9) is disposed between the out-
let (5) of the spinning device (2) and the draw-off
device (12) characterized in that the yarn end dis-
charge (9) comprises a cutting unit (10) by means
of which the end segment to be discharged can be
cut off from the remaining yarn (6).

2. The spinning machine according to the preceding
claim, characterized in that the yarn end discharge
(9) comprises a suction duct (11) by means of which
the end segment of the yarn (6) can be suctioned
and/or the cut-off end segment of the yarn (6) can
be discharged.

3. The spinning machine according to claim 2, charac-
terized in that the spinning machine comprises a
yarn monitoring device (21) for monitoring physical
properties of the yarn (6), wherein the yarn monitor-
ing device (21) comprises a yarn cutting device, and
that the yarn monitoring device (21) extends at least
partially between the draw-off device (12) and the
suction duct (11) of the yarn end discharge (9).

4. The spinning machine according to any one or more
of the preceding claims, characterized in that the
winding device (8) and/or the draw-off device (12)
comprises a reversibly driven drive unit.

5. The spinning machine according to any one or more

of the preceding claims, characterized in that the
spinning machine comprises a plurality of spinning
stations (1) disposed adjacent to each other, wherein
each spinning station (1) comprises a separate yarn
end discharge (9).

6. The spinning machine according to any one or more
of the claims 2 through 5, characterized in that the
suction duct (11) of the yarn end discharge (9) is
connected to a suction device (13) of the delivery
device (7) and/or that a valve (14) and/or a flow de-
flector (15) is associated with the suction duct (11),
by means of which the air pressure within the suction
duct (11) can be regulated.

7. The spinning machine according to any one or more
of the preceding claims, characterized in that the
winding device (8) comprises a yarn traversing de-
vice (16) and that a yarn lifting device (17) is asso-
ciated with the yarn traversing device (16), by means
of which the yarn (6) can be brought out of the region
of effect of the yarn traversing device (16), wherein
the yarn lifting device (17) preferably comprises a
lifting element (18) displaceable relative to the yarn
(6), preferably by means of a pneumatic cylinder
(19), and/or preferably extends at least across the
width of the winding device (8).

8. The spinning machine according to any one or more
of the preceding claims, characterized in that the
winding device (8) comprises a yarn traversing de-
vice (16), wherein the yarn traversing device (16)
comprises at least one traversing element (24) that
can be brought into contact with the yarn (6) and can
be brought into a position during unwinding of the
yarn (6) from the winding device (8) in which said
element does not contact the yarn.

9. A method for removing an end segment of a yarn (6)
at a spinning station (1) of a spinning machine before
a subsequent piecing process, the spinning station
(1) comprising a spinning device (2) having an inlet
(3) for a fiber material (4) and an outlet (5) for the
yarn (6) produced from the fiber material (4) in the
spinning device (2), a delivery device (7) for feeding
the fiber material (4) into the spinning device (2), and
a winding device (8) for winding up the produced
yarn (6), at least the end segment of the yarn (6) to
be discharged being unwound from winding device
(8) after an interruption in the spinning process, the
end segment being captured by means of a yarn end
discharge (9) implemented as part of the spinning
station (1), cut off from the remaining yarn (6), and
then discharged from the region of the spinning sta-
tion (1), the yarn end discharge (9) being disposed
at least partially between the outlet (5) of the spinning
device (2) and the winding device (8), wherein the
spinning station (1) comprises a draw-off device (12)
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for drawing off the yarn (6) out of the spinning device
(2), wherein the yarn end discharging takes place
between the outlet (5) of the spinning device (2) and
the draw-off device (12) characterized in that the
end segment of the yarn (6) captured by the yarn
end discharge (9) is cut off from the remaining yarn
(6) by a cutting unit (10) of the yarn end discharge (9).

10. The method according to the preceding claim, char-
acterized in that the conveying speeds of the deliv-
ery device (7), the draw-off device (12), and the wind-
ing device (8) are gradually reduced to a stop thereof
before unwinding the end segment of the yarn (6) to
be discharged, wherein the reducing takes place
such that the end of the produced yarn (6) is present
between the outlet (5) of the spinning station (1) and
the winding device (8) after the reducing is complete,
preferably between the outlet (5) of the spinning sta-
tion (1) and the draw-off device (12).

11. The method according to any one or more of the
claims 9 and 10, characterized in that the end seg-
ment of the yarn (6) to be discharged is suctioned
by means of a suction duct (11) of the yarn end dis-
charge (9) and is discharged after being cut off from
the remaining yarn (6), wherein a valve (14) and/or
a flow deflector (15) is preferably associated with the
suction duct (11) and the air pressure within the suc-
tion duct (11) is regulated by means of the valve (14)
and/or the flow deflector (15).

12. The method according to any one or more of the
claims 9 through 11, characterized in that the yarn
(6) is fixed by means of the yarn end discharge (9)
and/or the draw-off device (12) after cutting off the
end segment, until said yarn is captured and fed to
a piecing process manually or by means of a service
robot.

13. The method according to any one or more of the
claims 9 through 12, characterized in that the end
segment of the yarn (6) to be discharged is unwound
from a bobbin (20) of the winding device (8) in that
at least one drive of the bobbin (20) is driven opposite
the wind-up direction prevalent during the spinning
process, and/or that the winding device (8) compris-
es a yarn traversing device (16) and a yarn lifting
device (17) is associated with the yarn traversing
device (16), wherein the yarn (6) is brought out of
the region of effect of the yarn traversing device (16)
by means of the yarn lifting device (17) at least during
the unwinding of the end segment of the yarn (6) to
be discharged.

Revendications

1. Machine à filer avec au moins un poste de filage (1),

dans laquelle le poste de filage (1) présente un dis-
positif de filage (2) avec une entrée (3) pour une
matière fibreuse (4) et une sortie (5) pour le fil (6)
fabriqué dans le dispositif de filage (2) à partir de la
matière fibreuse (4), un dispositif de livraison (7) pour
l’amenée de la matière fibreuse (4) dans le dispositif
de filage (2) et un dispositif de bobinage (8) pour le
bobinage du fil (6) fabriqué, et sachant que le poste
de filage (1) comporte un dispositif d’évacuation (9)
d’extrémités de fil, qui est disposé au moins partiel-
lement entre la sortie (5) du dispositif de filage (2) et
le dispositif de bobinage (8), et à l’aide de laquelle
une section d’extrémité du fil (6) fabriqué peut être
séparée du reste du fil (6)et évacuée, sachant que
le poste de filage (1) présente un dispositif d’extrac-
tion (12) pour l’extraction du fil (6) du dispositif de
filage (2), sachant que le dispositif d’évacuation d’ex-
trémités de fil (9) est disposé entre la sortie (5) du
dispositif de filage (2) et le dispositif d’extraction (12)
caractérisée en ce que le dispositif d’évacuation
(9) d’extrémités de fil comporte une unité de coupe
(10), à l’aide de laquelle la section d’extrémité à éva-
cuer peut être coupée du reste du fil (6).

2. Machine à filer selon la revendication précédente,
caractérisée en ce que le dispositif d’évacuation
(9) d’extrémités de fil comporte un canal d’aspiration
(11), via lequel la section d’extrémité du fil (6) peut
être aspirée et/ou la section d’extrémité de fil (6) cou-
pée peut être évacuée.

3. Machine à filer selon la revendication 2, caractéri-
sée en ce que la machine à filer comporte une unité
de surveillance (21) de fil pour la surveillance des
propriétés physiques du fil (6), sachant que l’unité
de surveillance (21) de fil comporte un dispositif de
coupe de fil, et que l’unité de surveillance (21) de fil
s’étend au moins partiellement entre le dispositif
d’extraction (12) et le canal d’aspiration (11) du dis-
positif d’évacuation (9) d’extrémités de fil.

4. Machine à filer selon l’une ou plusieurs des reven-
dications précédentes, caractérisée en ce que le
dispositif de bobinage (8) et/ou le dispositif d’extrac-
tion (12) comporte(nt) une unité d’entraînement en-
traînable de manière réversible.

5. Machine à filer selon l’une ou plusieurs des reven-
dications précédentes, caractérisée en ce que la
machine à filer présente une multitude de postes de
filage (1) disposés les uns à côté des autres, sachant
que chaque poste de filage (1) comporte un dispositif
d’évacuation (9) d’extrémités de fil séparé.

6. Machine à filer selon l’une ou plusieurs des reven-
dications 2 à 5, caractérisée en ce que le canal
d’aspiration (11) du dispositif d’évacuation (9) d’ex-
trémités de fil est relié à un dispositif d’aspiration (13)
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du dispositif de livraison (7) et/ou qu’une soupape
(14) et/ou un aiguillage d’écoulement (15) est/sont
attribué(s) au canal d’aspiration (11), à l’aide de la-
quelle/desquels la pression d’air peut être régulée
au sein du canal d’aspiration (11).

7. Machine à filer selon l’une ou plusieurs des reven-
dications précédentes, caractérisée en ce que le
dispositif de bobinage (8) comporte un dispositif de
va-et-vient (16) de fil, et qu’un dispositif de relevage
(17) de fil est attribué au dispositif de va-et-vient (16),
à l’aide duquel le fil (6) peut être sorti de la zone
d’action du dispositif de va-et-vient (16) de fil, sa-
chant que le dispositif de relevage de fil (17) com-
porte de préférence un élément de relevage (18),
qui, de préférence, est déplaçable à l’aide d’un vérin
pneumatique (19) par rapport au fil (6) et/ou s’étend
de préférence au moins sur la largeur du dispositif
de bobinage (8).

8. Machine à filer selon l’une ou plusieurs des reven-
dications précédentes, caractérisée en ce que le
dispositif de bobinage (8) comporte un dispositif de
va-et-vient (16) de fil, sachant que le dispositif de
va-et-vient (16) de fil comporte au moins un élément
de va-et-vient (24) pouvant être mis en contact avec
le fil (6), qui, durant le débobinage du fil (8) depuis
le dispositif de bobinage (8), peut être mis dans une
position dans laquelle il n’entre pas en contact avec
le fil.

9. Procédé pour supprimer une section d’extrémité
d’un fil (6) à un poste de filage (1) d’un machine à
filer avant une opération de rattachement par filage
subséquente, sachant que le poste de filage (1) pré-
sente un dispositif de filage (2) avec une entrée (3)
pour une matière fibreuse (4) et une sortie (5) pour
le fil (6) fabriqué dans le dispositif de filage (2) à partir
de la matière fibreuse (4), un dispositif de livraison
(7) pour l’amenée de la matière fibreuse (4) dans le
dispositif de filage (2) et un dispositif de bobinage
(8) pour le bobinage du fil (6) fabriqué, sachant
qu’après une interruption de l’opération de filage, au
moins la section d’extrémité du fil (6), qui doit être
évacuée, est débobinée par le dispositif de bobinage
(8), et sachant que la section d’extrémité est saisie,
coupée du reste du fil (6) et ensuite évacuée de la
zone du poste de filage (1) à l’aide d’un dispositif
d’évacuation (9) d’extrémités de fil se présentant
sous la forme d’une partie constitutive du poste de
filage (1), sachant que le dispositif d’évacuation (9)
d’extrémités de fil est disposé au moins partiellement
entre la sortie (5) du dispositif de filage (2) et le dis-
positif de bobinage (8), sachant quele poste de filage
(1) présente un dispositif d’extraction (12) pour l’ex-
traction du fil (6) du dispositif de filage (2), sachant
que l’évacuation des extrémités de fil a lieu entre la
sortie (5) du dispositif de filage (2) et le dispositif

d’extraction (12) caractérisé en ce que la section
d’extrémité du fil (6) captée par le dispositif d’éva-
cuation (9) d’extrémités de fil est évacuée du reste
du fil (6) par une unité de coupe (10) du dispositif
d’évacuation (9) d’extrémités de fil.

10. Procédé selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que les vitesses de transport du dispo-
sitif de livraison (7), du dispositif d’extraction (12) et
du dispositif de bobinage (8) sont réduites progres-
sivement jusqu’à leur immobilisation avant le débo-
binage de la section d’extrémité du fil (6) devant être
évacuée, sachant que la réduction a lieu de sorte
que l’extrémité du fil (6) fabriqué, après la fin de la
réduction, soit située entre la sortie (5) du poste de
filage (1) et le dispositif de bobinage (8), de préfé-
rence entre la sortie (5) du poste de filage (1) et le
dispositif d’extraction (12).

11. Procédé selon l’une ou plusieurs des revendications
9 et 10, caractérisé en ce que la section d’extrémité
de fil (6) devant être évacuée est aspirée à l’aide
d’un canal d’aspiration (11) du dispositif d’évacua-
tion (9) d’extrémités de fil et évacuée après la sépa-
ration du reste du fil (6), sachant que, de préférence,
une soupape (14) et/ou un aiguillage d’écoulement
(15) est/sont attribué(s) au canal d’aspiration (11) et
la pression d’air au sein du canal d’aspiration (11)
est régulée à l’aide de la soupape (14) et/ou de
l’aiguillage d’écoulement (15).

12. Procédé selon l’une ou plusieurs des revendications
9 à 11, caractérisé en ce que le fil (6), après la
coupe de la section d’extrémité est fixé à l’aide du
dispositif d’évacuation (9) d’extrémités de fils et/ou
du dispositif d’évacuation (12) jusqu’à ce qu’il soit
saisi manuellement ou à l’aide d’un robot de service
et amené à une opération de rattachement par filage.

13. Procédé selon l’une ou plusieurs des revendications
9 à 12, caractérisé en ce que la section d’extrémité
du fil (6), qui doit être évacuée, est débobinée depuis
une bobine (20) du dispositif de bobinage (8) en ce
sens qu’au moins un entraînement de la bobine (20)
est entraîné dans un sens inverse à celui qui prédo-
mine durant le processus de bobinage et/ou que le
dispositif de bobinage (8) comporte un dispositif de
va-et-vient (16) de fil et un dispositif de relevage (17)
de fil est attribué au dispositif de va-et-vient (16) de
fil, sachant que le fil (6) est amené hors de la zone
d’action du dispositif de va-et-vient (16) de fil à l’aide
du dispositif de relevage (17) de fil au moins pendant
le débobinage de l’extrémité de fil (6) devant être
évacuée.
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